
I m Februar 2021 kam es in Deutsch
land zur weltweit ersten Verurtei
lung eines (ehemaligen) Angehöri
gen des AssadRegimes. Eine Ent

scheidung mit Signalwirkung : Wer ir
gendwo auf der Welt völkerrechtliche 
Verbrechen begeht, soll anderswo mit ei
ner Strafe rechnen müssen. 

Konkret hatte der 44jährige Syrer 
Eyad A. bei der Inhaftierung und dem 
Transport von mindestens 30 Regimekri
tikern in Assads Gefängnisse mitgewirkt – 
wissend, dass es dort regelmäßig zu Folter 
kommt. Was ihn zu einem verhältnismä
ßig kleinen Rädchen macht, aber doch zu 
einem Täter. Als › Gehilfe ‹ leistete er damit 
seinen Beitrag zu Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit : Solche liegen vor, wenn 
Taten wie Folter nicht isoliert, sondern 
› im Rahmen eines ausgedehnten oder 
systematischen Angriffs gegen eine Zivil
bevölkerung ‹ begangen werden. 

Dass dieser Angriff fernab von Deutsch 
land stattfand, ist dabei kein Problem. 
Zwar gilt im Strafrecht grundsätzlich das 
Territorialitätsprinzip, also die Zuständig
keit der Gerichte des Tatorts. Bei schwer
wiegenden völkerrechtlichen Verbrechen 
kann aber jedes Land zuständig sein, 
wenn es das auch will. Deutschland hat 
dieses › Universalitätsprinzip ‹ (auch als 
› Weltrechtsprinzip ‹ bezeichnet) 2002 um 
gesetzt. 

Dahinter steckt der Gedanke, dass der
artige Taten eine über ihre Opfer hinaus
gehende Dimension haben. Vielmehr be
treffen sie die gesamte internationale Ge
meinschaft. Allein deswegen ist die ge
läufige Übersetzung der › Crimes against 
humanity ‹ als › Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit ‹ unscharf, wie Völker
rechtler oft monieren – eigentlich müsste 
man von › Verbrechen gegen die Mensch
heit ‹ sprechen.

Womit sich ein Kreis schließt, der nach 
dem Ersten Weltkrieg mit dem ehema
ligen deutschen Kaiser Wilhelm II. be
gonnen hat. Er sollte vor ein eigenes 
 internationales Strafgericht gebracht 
werden, weil er › in den Augen der zivi
lisierten Welt ‹ einen › aggressiven und 
 ungerechten Krieg ‹ geführt hatte, › ein 
schweres Verbrechen gegen die Mensch
heit ‹, wie es eine eigens eingesetzte Kom
mission damals formulierte. Letztlich 
kam es aber nicht dazu, weil der Kaiser 
kurz vor Ende des Krieges in den Nieder
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mannVerfahren 1961 als erste darauf 
berufen, um auch Verbrechen gegen
über Nichtjuden behandeln zu kön
nen. Ein Vierteljahrhundert später 
folgte Spanien, das auf dieser Grund
lage 1998 einen Haftbefehl gegen den 
ehemaligen chilenischen Diktator Au
gusto Pinochet ausstellte, der sich da
mals zu Behandlungszwecken in Lon
don befand. Obwohl er tatsächlich 
festgenommen wurde, scheiterte sei 
ne Auslieferung jedoch – wenn auch 
nicht an den Gerichten, sondern (of 
fiziell) an gesundheit lichen Gründen. 

Als letzter europäischer Vorreiter sei 
Belgien genannt, wo 1993 eine beson
ders weitgehende Umsetzung des Uni
versalitätsprinzips erfolgte. Dort kam es 
auch zur ersten Verurteilung der jün
geren Vergangenheit : 2001 wurden vier 
aus Ruanda stammende Einwohner we
gen Mordes während des Völkermords 
an den Tutsi verurteilt. Auf Druck von 
NGOs folgten später Anklagen gegen 
namhafte Politiker wie Ariel Scharon, 
Jiang Zemin, George W. Bush oder Colin 
Powell. Die USA waren darüber wenig 
erfreut und drohten mit Wirtschafts
sanktionen. Letztlich wurden die Kla
gen fallengelassen und das Univer
salitätsprinzip gesetzlich auf Fälle ein
geschränkt, bei denen Opfer oder Täter 
belgische Staatsangehörige sind. An
sonsten sollten die Behörden, analog 
zu   Deutschland, frei entscheiden dür
fen, ob eine Anklage ›im Interesse der 
Gerechtigkeit‹ sei. Mit anderen Worten : 
In politisch heiklen Fällen sollen sie von 
einer Verfolgung absehen können. 

Bleiben die USA, die allein aufgrund 
ihrer weltpolitischen Vormachtstellung 
eine zentrale Rolle einnehmen könnten, 
ja sollten. Allerdings kam das dortige 
Gesetz zur Verfolgung von Folter im 
Aus land seit seiner Verabschiedung 
1994 erst drei Mal zur Anwendung : bei 
der Inhaftierung und späteren Auslie
ferung des Bosniers Sulejman Muja 
gić; bei der Verurteilung von › Chuckie ‹ 
Taylor, dem Sohn des ehemaligen libe
rischen Diktators Charles Taylor, zu 97 
Jahren Haft wegen seiner Handlungen 
als Anführer einer Militäreinheit; und 
bei der Anklage gegen den gambischen 
Folterknecht Michael Correa. Folterop
fer können im Rahmen des Torture Vic
tim Protection Act von 1992 außerdem 

(zivilrechtliche) Klagen gegen Einzel
personen einreichen und Schadenersatz 
bekommen. So wurde der ehemalige 
guatemaltekische General und Verteidi
gungsminister Héctor Gramajo wegen 
einer Vergewaltigung mitsamt Folter 
1995 zu einer Zahlung von fünf Millio
nen USDollar verurteilt. 

Darüber hinaus gibt es ein altes Ge
setz – der Alien Tort Statute von 1789 –, 
das Klagen wegen Menschenrechtsver
letzungen durch Einzelne oder Unter
nehmen ermöglicht. Es war seit 1980 
Gegenstand mehrerer richtungsweisen
der Entscheidungen. Nach der (erfolg
losen) Klage gegen Royal Dutch Shell 
wegen der Beteiligung an Folter und Er
mordungen durch Nigerias Militär wäh
rend der 1990erJahre ist jedenfalls klar, 
dass USamerikanische Gerichte nur in 
solchen Fällen zuständig sein können, 
in denen ein hinreichend › starker Be
zug ‹ zu den USA vorliegt. 

Trotz dieser oft schlechten Aussich
ten sollten Zeugen und Opfer nicht da
vor zurückschrecken, Anzeigen einzu
bringen : So können Ermittlungen die 
internationale Zusammenarbeit über 
Mechanismen wie die unabhängige  Un 
tersuchungskommission zu Syrien und 
mit anderen Staaten fördern, die mög
licherweise Verfahren durchführen 
könnten – und selbst, wenn es letztlich 
zu keiner Anklage kommt, werden zu
mindest Ermittlungen eingeleitet und 
Betroffenen wird damit ein gewisser Re
spekt entgegengebracht. • 

landen Unterschlupf fand und die dor
tige Königin Wilhelmina seine Auslie
ferung verweigerte. 

Der theoretische Präzedenzfall, ein 
(ehemaliges) Staatsoberhaupt zu be
strafen, war dennoch geschaffen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde er wie 
der aufgegriffen und mit den Nürnber
ger Prozessen auch verwirklicht : › Die 
wahre Klägerin vor den Schranken die
ses Gerichts ist die Zivilisation. Sie ist 
noch unvollkommen und ringt in al 
len unseren Ländern ‹, wie es der US
amerikanische Chefankläger Robert H. 
Jackson in seiner Eröffnungsrede aus
drückte. 

Heute nimmt Deutschland bei die
sem Thema eine Vorbildfunktion ein. 
Zumal sich mit der › Flucht ‹ syrischer 
Kriegsverbrecher die traurige jüngere 
Geschichte zu wiederholen scheint : 
Schon in den 1990erJahren kam es im 
Zuge der Jugoslawienkriege zu 128 
 Ermittlungsverfahren gegen mögliche 
Kriegsverbrecher, die sich in Deutsch
land aufhielten oder einen anderen  
› legitimierenden Anknüpfungspunkt ‹ 
aufwiesen. Damals Grund genug, eine 
eigene Untersuchungseinheit im Bundes 
kriminalamt einzurichten, um die Sach
kenntnisse erfahrener Beamter zu bün
deln und eine zentrale Ansprechstelle 
für inländische und internationale Ermitt 
lungsbehörden zu schaffen. Ein Mecha
nismus, der Verfahren bis heute enorm 
erleichtern und verbessern kann.

Freilich kann und will Deutschland 
nicht gegen jeden möglichen Verbre
cher vorgehen. Nach dem Völkerstraf
gesetzbuch genießen Behörden einen 
gewissen Spielraum, von dem sie vor al
lem bei hochrangigen Regierungsmit
gliedern Gebrauch machen. So wurden 
in den frühen 2000ern Klagen gegen 
den chinesischen Präsidenten Jiang Ze
min, den usbekischen Innenminister 
Zokir Almatov oder USVerteidigungs
minister Donald Rumsfeld zurückge
wiesen, weil sie sich weder auf deut
schem Gebiet befanden noch ihre An
wesenheit erwartet werden konnte, be
ziehungsweise sie aufgrund ihrer Re 
 gierungsämter Immunität genossen. 

Allerdings war Deutschland nicht 
das erste Land, in dem das Universali
tätsprinzip umgesetzt wurde. Israeli
sche Gerichte hatten sich beim Eich

› Die wahre Klägerin  
vor den Schranken  

dieses Gerichts ist die 
Zivilisation. ‹
Robert H. Jackson, 

US-Chefankläger in Nürnberg

Der Autor empfiehlt
den US-amerikanischen Film klas- 
siker › Urteil von Nürnberg ‹ aus dem 
Jahr 1961, ein fast schon zeitge-
schichtliches Dokument zur An-
klage im Namen der Menschheit.  
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